
Bekanntmachung 
der Verbandsgemeindewahlleiterin 
für die Gemeinde Am Großen Bruch 

Wahltermin zur Bürgermeisterwahl 

Gemäß § 6 Abs. 2 Kommunalwahlgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KWG LSA) 
gibt die Verbandsgemeindewahlleiterin bekannt, dass der Gemeinderat der Gemeinde 
Am Großen Bruch in seiner Sitzung am 11.09.2024 beschlossen hat, dass gern.§§ 61 
Abs. 1 und 63 Abs. 1 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG 
LSA) i.V.m. § 5 Abs. 2 Satz 3 KWG LSA die 

Bürgermeisterwahl der Gemeinde Am Großen Bruch 
am Sonntag, den 16. März 2025 
von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr, 

stattfind et. 

Erreicht dabei kein/e Bewerber/in mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen (§ 30 
Abs. 8 KWG LSA), wird am 

Sonntag, den 30. März 2025 
von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr 

eine Stichwahl entsprechend § 30 a des Kommunalwahlgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt (KWG LSA) zwischen den beiden Bewerber/innen mit den meisten 
Stimmen durchgeführt. 

Gröningen, den 06.11.2 , 24 

/\ /1/,,-;: ~~ ,, vf/vt t)(nl1, 
Nicole Schliebener 
Verbandsgemeindewahlleiterin 

Diese Bekanntmachung ist mit der Bereitstellung im Internet unter der 
1 nternetad resse http://am-grossen-bruch.westlicheboerde.de bewirkt. 


